
Erforderliche Angaben für den Antrag auf  Zuerkennung des Fachtitels 
"Fachwissenschaftler Versuchstierkunde GV-SOLAS" "Expert for Laboratory 
Animal Science GV-SOLAS" 
(Die Ziffern in Klammern beziehen sich auf die Richtlinien auf  Zuerkennung des Fachtitels) 
 
 
  

1. Name des Antragstellers/der Antragstellerin 
 
 

2. Dienstanschrift 
 
 

3. Hochschulabschluss  
 
 

4. Datum des Eintritts in die GV-SOLAS 
 
 

5. Darstellung des beruflichen Werdeganges an anerkannten Weiterbildungsstätten  
 

      a)  Angabe der versuchstierkundlichen Tätigkeit mit Beschäftigungsdauer (2. und  3.) 
 
      b) ggf. Angaben zum Erwerb der Erfahrung mit weitern Tierarten (3.4) 
       
       
6. Außerordentliche Weiterbildung 

 
6.1  Darstellung des beruflichen Werdeganges 
 
         a) Weiterbildungsstätten  mit Angaben zur versuchstierkundlichen Tätigkeit (5.5.2)  
              und Beschäftigungsdauer (5.5) 
 
          b) anerkannte Weiterbildungsstätten mit Beschäftigungsdauer (5.5.1) 
 
          c) Teilnahme  an versuchstierkundlichen  Tagungen und Kursen (5.5.3) 
 
 6.2  Name und versuchstierkundliche Qualifikation des/der Weiterbildungs-  
         ermächtigten (5.5.1) 
 
 

7.   Tätigkeiten auf einem anderen Fachgebiet (1.) 
 
   Angabe des Fachgebietes, der Weiterbildungsstätte und Dauer der Tätigkeit 
 

8. Darstellung der versuchstierkundlichen Kenntnisse (5.2) 
 

9. Liste der versuchstierkundlichen Publikationen, ggf. Angaben zum eigenen Anteil (5.3) 
 

10.   Unterschriften 
 a) des Antragstellers/ der Antragstellerin                                    



 b) des Leiters/ der Leiterin der anerkannten Weiterbildungseinrichtung oder 
      des/der Weiterbildungsermächtigten 
 
 

11.  Erforderliche Anlagen 
- Kopie des Nachweises einer abgeschlossenen Hochschulausbildung 
- Stellungnahme des/der Weiterbildungsermächtigten 
- Qualifikationsnachweis des Weiterbildungsermächtigten  
- Arbeitszeugnisse der Weiterbildungsstätten  
- Nachweise über die Teilnahme an versuchstierkundlichen   Weiterbildungsveranstaltungen 
- je 4 Kopien der erforderlichen Veröffentlichungen 

 
 




